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Ihr Schreiben vom 06.09.2007 

Frage Frau Altpeter
1. Gibt es in Baden-Württemberg verbindliche Vorgaben oder Empfehlungen für das Gewicht 

von Schulranzen? 

2. Wie werden Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schülerinnen und Schüler hierüber informiert? 

ANTWORT Kultusministerium 
Verbindliche Vorgaben im Sinne einer landes- bzw. bundesgesetzlichen Regelung gibt es nicht. Es liegen jedoch seit 1990 Empfehlungen des Deutschen Instituts für Normung e. V. in Berlin vor, die neben der Beschaffenheit von Schulranzen (Norm DIN 5812) auch das Gesamttragegewicht des Ranzens benennen. 

Empfehlungen zum Schulranzengewicht werden über die Publikationsorgane des Kultusministeriums an Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler mit dem Ziel der Vermeidung einer übermäßigen Belastung des kindlichen Rückens gegeben. Eine erste Information erhalten die Eltern von Schulanfängern jährlich mit der jeweiligen Ausgabe des "Elterninfo zum Schulanfang". 

Zum Schuljahresbeginn 2007/08 informierte das Kultusministerium die Eltern und Lehrkräfte mit dem Infodienst Schule und dem Infodienst Eltern ausführlich über Entlastungsmöglichkeiten. 

Kommentar STAS

Diese Publikationen erreichen nur einen Bruchteil der Eltern und Lehrer. 

Die Publikationen Infodienst Schule / Eltern gibt es nur als e-Letter – Eltern bzw. Lehrer müssen den (mehrseitigen) newsletter  abonniert haben.  

Es ist nur eine Info, keine Verpflichtung für die Schule.

Das geht zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus.

Außerdem zielt diese Veröffentlichung auf Erstklässler ab (1. Zeile des Artikels). Lehrer und Eltern der weiterführenden Schulen werden nicht unbedingt angesprochen. Auch die genannte Broschüre ist für den Grundschulbereich.
Ausführlich ?  

Frage Frau Altpeter
3. Hohe Ranzengewichte werden insbesondere durch die Schulmaterialien verursacht.  Wird das Gewicht der in den einzelnen Fächern benötigten Schulmaterialien konkret ermittelt und kritisch betrachtet? 

ANTWORT Kultusministerium 

Neben dem Schulranzen selbst tragen Schulbücher, Hefte, Blöcke, Taschenrechner, 

Zeichengeräte, Malutensilien, Vesper und Vesperbehälter, Trinkflaschen und persönliche Begleitmaterialien zum Ranzengewicht bei. 

Die Verantwortung für die Auswahl der erforderlichen Unterrichtsmaterialien liegt bei den unterrichtenden Lehrkräften. Sie geben den Schülerinnen und Schülern bekannt, welches Buch verwendet und welche Materialien für die nächsten Unterrichtsstunden erforderlich sind. Sie sollen die Kinder darauf hinweisen, nur die wirklich benötigten Unterrichtsmaterialien mitzunehmen.
Kommentar Stas

Wie sieht es in der Realität aus? 
Geben bekannt? sollen darauf hinweisen?  

Das sind im Großen und Ganzen Wunschgedanken.
Sind die Lehrer angewiesen, verpflichtet und informiert, dass das ihre Aufgabe ist? 

ANTWORT Kultusministerium 

§ 56 SchG regelt die Mitwirkung der Eltern in der Klassenpflegschaft. In den Pflegschaftssitzungen tauschen sich Eltern und Lehrkräfte u. a. über die in der Klasse verwendeten Lern- und Arbeitsmittel aus. Hier besteht die Möglichkeit zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den im Einzelnen verwendeten Materialien sowie für Hinweise an die Eltern, auf die Gewichtsreduzierung beim Packen des Ranzens zu achten. 

Kommentar Stas

Die Einflussmöglichkeiten der Eltern sind zwar gegeben, aber in der Realität  sehr gering.

Wenn alles nur auf freiwilliger Basis läuft, ohne dass die Schulen in die Pflicht genommen sind, sind die Kinder auf Glück oder Pech angewiesen, ob es an ihrer Schule in diesem Jahr engagierte Eltern gibt, die sich ehrenamtlich mit viel Mühe für Lösungen einsetzen, oder ob ihre Eltern auch nur wenigstens für die eigenen Kinder Lösungen suchen (z.B. Geld für einen 2. Büchersatz haben)

(so wie die Zukunft der Kinder heute davon abhängt, ob sie in eine "bildungsferne oder bildungsfremde" Familie hineingeboren sind ).  Eltern dürfen nicht die zentral alleine Agierenden sein - das können sie nicht flächendeckend

In BaWü sind betroffen bzw. beteiligt 
  ca. 3400 Schulen, 670.000 Schüler, 36000 Schulklassen, 85.000 Lehrer 
Und das soll alles ehrenamtlich bzw. auf freiwilliger Basis funktionieren?

Frage Frau Altpeter
4. Sind die Schulen verpflichtet, auf akzeptable Ranzengewichte zu achten? 

ANTWORT Kultusministerium 

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Belastungsfähigkeit der Kinder in den einzelnen Altersstufen gehört es zur pädagogischen Verantwortung der Lehrkräfte, den Ranzengewichten eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Kommentar Stas 
Wissen das die Lehrer? Auch die Lehrer der Klassen 2 bis 4 ? Insbesondere die Lehrer der Klassen 5 und 6? 

Steht das in ihrer „Stellenbeschreibung“? Wo ? 

Das sind leere Worthülsen und Wunschdenken.


Frage Frau Altpeter
5. Was kann ein Schüler bei vier Schulfächern am Tag und mehreren Kilos Schulmaterialien tun, um ein den Vorgaben oder Empfehlungen entsprechendes Ranzengewicht zu erreichen? 

6. Haben Eltern die Möglichkeit, die Einhaltung des Richtwertes, bzw. der Gewichtsempfehlung bei der Schule einzufordern? 

ANTWORT Kultusministerium 

Zunächst gilt darauf zu achten, den Ranzen nur mit den wirklich erforderlichen Unterrichtsmaterialen zu packen und auf unnötiges Begleitmaterial zu verzichten. Als Empfehlung für das Tragegewicht des Ranzens plus Inhalt nennt die Norm DIN 58124 10 - 12,5 % des Körpergewichts des Kindes, wobei das Ranzeneigengewicht nicht mehr als 1,5 kg, in den ersten beiden Grundschuljahren nicht mehr als 1,2 kg, betragen sollte. Für die Beurteilung des Einzelfalls wäre es aber unzureichend, das Tragegewicht (Ranzen und Inhalt) allein in Prozent zum Körpergewicht auszudrücken, da die körperliche Konstitution der Schülerinnen und Schüler differenziert zu betrachten ist. Von entscheidender Bedeutung ist es jedoch, wie das Gewicht auf die Wirbelsäule "aufgetragen" wird. 

In der gemeinsamen Erziehungspartnerschaft von Elternhaus und Schule sind Fragen 

wie zu starke Belastungen der Kinder durch das Tragen von Unterrichtsmaterialien mit den unterrichtenden Lehrkräften bzw. über die gemeinsamen Organe mit der Schule (s. o. Klassenpflegschaft) zu klären. 

Kommentar Stas

Das ist um das Problem herumgeredet – Allgemeinplätze. Das KuMi nennt den Richtwert 10 bis 12 %, und gewisse Faktoren  weiß aber schon ganz genau, dass er nicht eingehalten werden kann. 
Bitte Daten auf den Tisch. Rechenbeispiele !!! 

Frage Frau Altpeter
7. Werden Schüler, Lehrer und Eltern darüber informiert, was sie unterstützend gegen zu schwere Ranzen und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken tun können? 
Schulleitungen und Lehrkräfte wurden zu Schuljahresbeginn darüber informiert, Schülerinnen und Schüler für das Thema zu sensibilisieren und gemeinsame Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Schulen sollen auch prüfen, ob ausreichend Aufbewahrungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, in denen schwere Unterrichtsmaterialien vor Ort aufbewahrt werden können. In die Überlegungen einbezogen werden soll auch die Einrichtung eines Trinkbrunnens, um die Mitnahme von schweren Getränken zu vermeiden. 
Eltern wurden auf den Kauf, das richtige Packen und Tragen des Schulranzens hingewiesen. Neben zu schweren Schulranzen führt auch Bewegungsmangel zu Haltungsschäden bei Kindern. So verbringen Kinder häufig zu viel Zeit vor dem Fernseher oder dem Computer. Um den Bewegungsapparat und die motorische Koordination der Kinder zu entwickeln und zu stärken, ist beispielsweise regelmäßige sportliche Betätigung an der frischen Luft empfehlenswert. 

Kommentar STAS

Publikationen erreichen nur einen Bruchteil der Eltern und Lehrer. 

Die Publikationen Infodienst Schule / Eltern gibt es nur als e-Letter – Eltern bzw. Lehrer müssen den (mehrseitigen) newsletter  abonniert haben.  

Es ist nur eine Info, keine Verpflichtung für die Schule.

Das geht zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus.

Außerdem zielt diese Veröffentlichung auf Erstklässler ab (1. Zeile des Artikels). Lehrer und Eltern der weiterführenden Schulen werden nicht unbedingt angesprochen. Auch die genannte Broschüre ist für den Grundschulbereich.
Frage Frau Altpeter
8. Gibt es einen Richtwert bzw. eine Obergrenze für das Gewicht eines Schulbuches? 

ANTWORT Kultusministerium 

Das Gewicht der Schulbücher ist - neben didaktischen, fachwissenschaftlichen und Bildungsplan bezogenen Kriterien - Prüfungsgegenstand bei der Schulbuchzulassung. Die Verlage werden vor Einreichung der Werke aufgefordert zu prüfen, ob der Einzelband nicht zu schwer ist. Soweit im Lernmittelverzeichnis vorgesehen können anstatt eines Lehrbuches auch Themenhefte zugelassen werden. Einen konkreten Richtwert für das Gewicht eines Buches gibt es dabei nicht. 

Die Entscheidung für ein Schulbuch wird von der Fachschaft einer Schule getroffen. Nach dem Vergleich didaktischer Konzepte wird auch das Gewicht der Werke bei der Auswahl berücksichtigt. 

Kommentar STAS

Wurde jemals ein Buch abgelehnt, weil es zu schwer ist?

Wie kann es dann sein, dass es Bücher gibt, die fast 1 kg wiegen?

Warum gibt es immer noch Doppelbände bzw. sogar Bände für 3 Schuljahre?
Alles nur Kann-Regelungen,  … werden aufgefordert zu prüfen … ; 
Bisher hat sich noch keiner dazu wirklich Gedanken gemacht.
Frage Frau Altpeter
9. Welche Schritte hat die Landesregierung zum Schutz der Schulkinder vor übermäßiger Gewichtsbelastung durch Schulmaterialien bereits unternommen, welche weiteren Schritte sind geplant? 

ANTWORT Kultusministerium 

Das im Zusammenhang mit der Schulbuchzulassungsverordnung vom 11. Januar 2007 

veröffentlichte Merkblatt für Verlage fordert die Beachtung des Gewichtskriteriums für die Zulassung ein. Das Kultusministerium plant einen entsprechenden Appell an die Schulbuchverlage zu richten. Hinsichtlich der Information von Lehrkräften und Eltern wird auf die Beantwortung zu Ziffer 1 und 2 verwiesen. 

Kommentar STAS

..plant einen Appell…   das ist zu wenig. Es ist zwar ein guter Anfang. 

Sich aber alleine auf diese Lösung zu verlassen, heißt das Thema um 10 Jahre wieder hinauszuzögern. Es dauert, bis die Verlage reagieren. Und es wird nur begrenzte Entlastung bringen.

So haben in den letzten 2 Jahren z.B. die Gymnasien BaWü fast alle Bücher der 5. und 6. Klasse im Zug von G8 neu beschafft. Eine Neuorientierung und Neubeschaffung steht die nächsten 5 bis 6 Jahre sowieso nicht an.  

Abschließender Kommentar STAS

Wir brauchen gesetzliche Rahmenbedingungen (Verordnung etc.), um diese Aufgabe flächendeckend und effektiv lösen zu können.

Mit diesen Rahmenbedingungen kann es dann in einer (gleichberechtigten) Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern gelöst werden. 

Denn jetzt ist man immer auf "good will"  der Schulleitung angewiesen. 

Wenn es eine Verordnung gibt, dann müssen alle Schulen sich dran orientieren - und zwar ständig, nicht nur, wenn mal ein paar Eltern eine Aktion starten.
Man muss sich bewusst sein, wie viele Schulen, Schüler, Lehrer es gibt, die hier einbezogen werden müssen.

Aktuell tut sich nur etwas, wenn sich Eltern auf die Hinterbeine stellen in Einzelaktionen.

Und die Schüler müssten jedes Jahr sensibilisiert werden , dass sich das einschleift. 

Millionen von Schülern ständig auf freiwilliger Basis zu sensibilisieren - da sehe ich schwarz für die nächsten 20 Jahre  (dann kommen vielleicht Bücher auf usb-stick )

 

Es gibt z.B. das Kinderarbeitsschutzgesetz, für Kinder ab 13, bzw. Jugendliche ab 15. Dort steht: 

Arbeiten sind nicht geeignet, wenn sie insbesondere mit einer manuellen Handhabung (Tragen, Heben) von Lasten verbunden ist, die regelmäßig das maximale Lastengewicht  von 7,5 kg oder gelegentlich das maximale Lastgewicht von 10 kg überschreitet

 

Hier geht es doch auch - warum schütze ich 16-jährige Jugendliche, die Zeitungen austragen, habe aber bei 6 bis 12-jährigen Kindern , die im Wachstum sind, keine Regelungen ? Das soll einer verstehen.

